
2050.2 12.05.2021 
  

Sitzungsvorlage des Schulverbandes Mittelschule Weißenhorn 
am  20.05.2021 öffentlich 
TOP       DSNR.:       

 
Bauantrag Nutzungsänderung Mittelschule           
 

 
Anlage/n: Plan 

 
Sachbericht: 
 

Auf den Beschluss vom 15.04.2021 wird Bezug genommen. Die Nutzungsänderung 
bezieht sich auf den angehängten Plan im Hanggeschoss der Mittelschule. 

 
Die Nutzungsänderung muss durch Einreichung eines Bauantrags beantragt wer-
den. Allerdings wird die Änderung nur für einen Übergangszeitraum beantragt. 

 
Für die Beantragung einer Nutzungsänderung ("Baugenehmigung") sind folgende 

Planunterlagen (Bauvorlagen) erforderlich: 
 

- Antrag auf Nutzungsänderung 

- Planfertigungen, inklusive einem amtlichen Lageplan und mit Beteiligung 
der Eigentümer aller angrenzenden Nachbargrundstücke (Nachbarbeteili-

gung) 
- Betriebsbeschreibung (mit Raumnutzungsplan; Bauzeichnungen: Grund-

risse, Schnitte, Ansichten) 
- Stellplatznachweis / Stellplatzberechnung 
- Statistischer Erhebungsbogen je Gebäude (Bautätigkeitsstatistik) 

- für Sonderbauten: Brandschutznachweis etc. 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Der Schulverbandsvorsitzende wird ermächtigt, die Erstellung der für die Nut-

zungsänderung erforderlichen Bauunterlagen zu beauftragen und den Bauantrag 
anschließend zur Genehmigung einzureichen. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
   

   

   

Roman Brandt  Dr. Wolfgang Fendt  

Leitung des Fachbereichs 
Planen und Bauen 

 1. Bürgermeister 

 
 
Verwaltungsinterne Vermerke:  

Information und Beteiligung der Fachbereiche 
 Fachbereich 1 

            
 

 Fachbereich 2 
            
 

 Fachbereich 3 
            
 

 Fachbereich 4 
            
 

Sitzungsvorlagen mit möglicher finanzieller Auswirkung 
Für den betroffenen TOP sind  

 keine Haushaltsmittel erforderlich 
 Haushaltsmittel erforderlich (-> Gegenzeichnung der Finanzverwaltung  

erforderlich) 
  und unter der Haushaltsstelle       eingestellt  und noch keine Haushaltsmittel eingestellt  
 
Gegenzeichnung der Finanzverwaltung:  

Bekanntgabe von NÖ-TOP´s:  
 Bekanntgabe des Beschlusses sobald Gründe für die 

Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 52 Abs. 3 GO).  

 Personalangelegenheit keine  

Bekanntgabe. 

 

 




